Dr. Kerstin Feldhoff

Wider die alltägliche Gewalt

Ein Gesetz zur Verbesserung des Schutzes von Frauen und Kindern bei häuslicher Gewalt

Einleitung 

Ehe und Familie sind der Ort, wo Frauen und Kinder am häufigsten Gewalt erfahren. Ca. 45.000 Frauen suchen jährlich Schutz vor der Gewalt ihres Partners in einem der Frauenhäuser. Die Dunkelziffer bei ehelichen Gewalttaten ist enorm hoch, denn Frauen zeigen in den seltensten Fällen Ihre Ehemänner oder Partner bei der Polizei an. Für die Frauen ist nicht Strafverfolgung wichtig, sondern in erster Linie geht es ihnen um effektiven und sofortigen Schutz für sich und ihre Kinder vor den Gewalttaten. 

Am 1. 1. 2002 ist das Gewaltschutzgesetz in Kraft getreten, das durch eine Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches und des Polizeigesetzes NRW ergänzt werden. Es sind Rechtsgrundlagen für Schutzanordnungen bei vorsätzlichen Verletzungen von Körper, Gesundheit und Freiheit, einschließlich Drohungen und unzumutbaren Belästigungen geschaffen worden. Die Verweisung des Gewalttäters aus der Wohnung ist möglich und die einstweilige Zuweisung der gemeinsamen Wohnung wird erheblich erleichtert.

Verbesserungen bei Zuweisung der ehelichen 

Wohnung
Die Voraussetzungen für die Zuweisung der ehelichen Wohnung bis zum Ausspruch der Scheidung sind zugunsten der Opfer häuslicher Gewalt erleichtert worden. Bei häuslichen Gewalttaten wird das Familiengericht in der Regel dem Opfer die Wohnung zur alleinigen Nutzung überlassen. Ausdrücklich sieht das Gesetz vor, das Gewalt gegen Kinder zu berücksichtigen ist. Es muss nicht zu Verletzungen kommen, auch Drohungen reichen aus. –Eine Ausnahme von der Zuweisung an die verletzte Frau kann nur gemacht werden, wenn der Täter nachweist, dass keine weiteren Verletzungen oder Drohungen zu befürchten sind. An den Nachweis sind strenge Anforderungen zu stellen. Die Ausnahme kommt nicht in Betracht, wenn schwere Straftaten wie gefährliche Körperverletzung, Vergewaltigung oder Tötungsversuch vorliegen. Die einstweilige Zuweisung der ehelichen Wohnung kann ggf. durch unmittelbaren Zwang, d.h. mit Hilfe der Polizei, durchgesetzt werden. 

Erleichterungen der Wohnungszuweisung bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften

Das Gewaltschutzgesetz sieht weiter vor, dass auch Frauen, die mit dem Täter einen auf Dauer angelegten Haushalt geführt haben, vom Familiengericht die zeitweilige alleinige Nutzung der Wohnung zugesprochen bekommen können. Diese Zuweisung ist grundsätzlich zu befristen. Selbst wenn der Frau keine Rechte an der Wohnung zustehen, etwa weil sie nicht den Mietvertrag mit unterschrieben hat, kann sie diesen Anspruch geltend machen. Für die Dauer von längstens einem Jahr kann ihr die alleinige Nutzung der Wohnung zugesprochen werden. Dieser Anspruch besteht nicht nur bei Verletzungen, sondern bereits wenn der Täter mit Gewalt gedroht hat. Der Antrag muss binnen drei Monaten nach der Tat gestellt werden. Nicht vorausgesetzt ist, dass die Frau zum Zeitpunkt der Antragstellung noch mit dem Täter in der Wohnung wohnt. Selbst wenn sie sich zu diesem Zeitpunkt in ein Frauenhaus geflüchtet hat, kann sie den Antrag stellen. Wie bei der einstweiligen Zuweisung der Ehewohnung wird dem Antrag in der Regel stattgegeben. Der Anspruch ist nur ausgeschlossen, wenn der Täter die tatsächliche Vermutung weiterer Gewalttaten oder Drohungen widerlegt, woran wiederum strenge Anforderungen zu stellen sind. Auch diese Ausnahme ist bei erheblichen Verletzungen ausgeschlossen. Die Räumung der Wohnung kann ggf. durch Polizeigewalt durchgesetzt werden. 

Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot

Die Regelungen über die erleichterte Zuweisung der gemeinsamen (Ehe)Wohnung werden durch Neuregelungen im Polizeirecht des Landes NRW ergänzt. Danach kann die Polizei den Täter aus der Wohnung verweisen und ihm die Rückkehr untersagen. Dazu reicht eine „gegenwärtige Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit“; es muss nicht zu Misshandlungen  gekommen sein. Die Polizei muss die Frauen über die Möglichkeiten der Wohnungszuweisung und die Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz aufklären, sie über Beratungsangebote informieren und ihnen anbieten, einen Kontakt zur Beratungsstelle herzustellen. Innerhalb von zehn Tagen sollten die Frauen einen Antrag beim Familiengericht bezüglich der Wohnungszuweisung und ggf. weiterer Schutzmaßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz stellen, die binnen kürzester Zeit durch eine einstweilige Anordnung die Maßnahmen der Polizei gerichtlich verfestigen. 

Gewaltschutzgesetz

Zentraler Inhalt des Gewaltschutzgesetzes ist die Möglichkeit Schutzmassnahmen zur Abwendung weiterer Verletzungen, Drohungen, Nachstellungen oder erheblichen Belästigungen zu erwirken. Das Gericht kann auf Antrag der verletzten, bedrohten oder belästigten Person erforderliche Maßnahmen treffen, welche in der Regel befristet werden. Die Schutzmaßnahmen umfassen Misshandlungs-, Belästigungs-, Kontakt- und Näheverbote. Das Gesetz zählt einige beispielhaft auf: die Wohnung der verletzten Person zu betreten, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung der verletzten Person aufzuhalten, bestimmte Ort aufzusuchen, an denen sich die verletzte Person regelmäßig aufhalten muss, Verbindung zur verletzten Person, auch unter Verwendung von Telefon, Telefax, E-Mail o.ä. aufzunehmen, Zusammentreffen mit der verletzten Person herbeizuführen. Diese Schutzanordnungen können nicht nur in Fällen häuslicher Gewalt beantragt werden. Es ist aber davon auszugehen, dass die "Beziehungstaten" in der Praxis doch die Hauptanwendungsfälle dieses Gesetzes werden. Das Gericht muss in jedem Fall entscheiden, welche Maßnahmen notwendig sind, um einen effektiven Schutz des Opfers zu gewährleisten. Voraussetzungen sind, eine vorsätzliche Verletzung, eine widerrechtliche Drohung mit einer Verletzungshandlung oder unzumutbare Belästigungen, die sich für das Opfer als schwerwiegende Belastung der Privatsphäre darstellen. Dazu gehören eine Vielzahl von Verhaltensweisen z.B. wiederholte Überwachung einer Person, die ständige demonstrative Anwesenheit des Täters, Kontaktversuche sowie Telefonterror. Hier wird die Intention des Gesetzes deutlich, für gerichtliche Maßnahmen nicht unmittelbare Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit mittels Verletzungen vorauszusetzen, sondern psychische Beeinträchtigungen ausreichen zu lassen. Dies ist gerade für Frauen, die häusliche Gewalt erlebt haben und davor geflüchtet sind von erheblicher Bedeutung, um sich z.B. vor weiteren Nachstellungen ihres Ehemannes schützen zu können. Das Gericht kann Schutzanordnungen auch gegen einen Täter verhängen, der in einem vorübergehenden Zustand der Unzurechnungsfähigkeit gehandelt hat. Das Opfer wird dadurch auch vor einem alkoholisierten Täter geschützt, der sich nicht auf seinen Zustand der Schuldunfähigkeit bei der Tat berufen kann. Das Gericht wird entsprechende Schutzmaßnahmen – befristet – in der Regel aussprechen, wenn es zu entsprechenden Gewalttaten, Drohungen oder Belästigungen einmal gekommen ist. Es kann nur anders entscheiden, wenn der Täter die tatsächliche Vermutung für weitere Taten widerlegen kann, woran sehr strenge Anforderungen zu stellen sind.

Die Schutzanordnungen können durch unmittelbaren Zwang, d.h. im Notfall mit Polizeigewalt durchgesetzt werden. Verstößt der Täter gegen gerichtliche Schutzanordnungen, so drohen ihm Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. 

Fazit: 

Das Gewaltschutzgesetz, ergänzt durch Änderungen des Eherechts bei einstweiliger Zuweisung der Ehewohnung und die Neuregelungen des Polizeirechts setzen Forderungen der Frauenbewegung nach effektivem Schutz vor häuslicher Gewalt endlich um. Mit den jetzt geschaffenen Rechtsgrundlagen wird dieses Ziel erreicht, wenn Polizei, Justiz und Beratungsstellen gut kooperieren und alle Beteiligten für das Bearbeitung der Problematik  fachlich geschult und sensibilisiert sind.    

Gewalt gegen Frauen und Kinder darf nicht länger als Familienstreitigkeiten und Kavaliersdelikt bagatellisiert werden sondern muss behandelt werden als das was es ist: ein Verbrechen gegen die körperliche Unversehrtheit und Würde der Frauen und Kinder.

